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An alle Clubs/Mitglieder Kempten, 01.07.2027 
 

Einladung 
zur Delegiertenversammlung des RDVA e. V. 

am Freitag, 21. August 2027 um 19.30 Uhr 

im Saal des ehemaligen Gasthauses „Rössle“ 

Hauptstraße 24 in 87452 Altusried 

 

Tagesordnung: 

Top 1:  Begrüßung 

Top 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung  

und der Beschlussfähigkeit 

Top 3:  Genehmigung der Tagesordnung 

Top 4:  Bericht des Präsidenten / Vizepräsidenten / Schriftführer 

Top 5:  Bericht des Schatzmeisters 

Top 6:  Bericht der Kassenprüfer 

Top 7:  Aussprache zu den Berichten 

Top 8:  Änderung der Satzung (gem. Anlage) 

Top 9:  Wahlen 

9.1      Entlastung der Vorstandschaft 

9.2      Wahl des Wahlvorstandes 

9.3      Wahlvorschläge 

9.4      Neuwahlen des Präsidiums, der Beisitzer und Kassenprüfer 

Top 10: Wünsche und Anträge 

 

Anträge bitte bis 15. August 2027 unter info@rdva.de einzureichen. 

 

 

 

Bitte beachtet den Auszug aus unserer aktuellen Satzung zur Delegiertenversammlung 

1. Auf der Delegiertenversammlung des „Royal Dart Verband Allgäu e.V.“ werden die 

Mitglieder durch den Delegierten der jeweiligen Mannschaften vertreten.  

Jede aktive Mannschaft stellt EINEN Delegierten 

2. Jeder Delegierte, jedes Mitglied des Präsidiums und jeder Beisitzer  

hat bei Abstimmungen maximal eine Stimme.  

Diese Stimme ist nicht übertragbar. 

 

 

 

 

 

Das Präsidium 


